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Ablauf – ca. 4x/Jahr

-) Stellenplan – vereinbart zwischen Kammer und Kasse

-) Kündigung Vertragsarzt:ärztin unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Kalendervierteljahres

-) Beschluss Neuausschreibung in den Gremien (gilt auch für neue Kassenstellen)

-) Ausschreibung auf der Homepage der Ärztekammer/Info per Mail

-) Starttermin Ausschreibung + 21-tägige Bewerbungsfrist

-) Öffnung der Unterlagen nach Ende der Frist durch eine Kommission

-) Sichtung der Unterlagen und Punkteberechnung (falls notwendig)

-) Vergabe wird in den Gremien von Kammer und Kasse beschlossen

-) Information an Bewerber





Bewerbungsunterlagen – ZWINGEND!!!
a) Schriftliche Bewerbung unter Verwendung des Bewerbungsformulars der Ärztekammer (Formular als Download);

b) Geburtsurkunde;

c) ausführlicher Lebenslauf;

d) Nachweis der Staatsbürgerschaft;

e) Nachweis des Abschlusses des Medizinstudiums (zB Promotionsurkunde);

f) Nachweis der Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes in Österreich im Rahmen der 

ausgeschriebenen Fachrichtung (zB Diplom zum Arzt:Ärztin für Allgemeinmedizin, Facharzt:ärztindiplom);

g) verbindliche schriftliche Erklärung, dass ab dem Zeitpunkt der Eröffnung der Kassenpraxis keine andere 

hauptberufliche Tätigkeit ausgeübt wird bzw. dass diese bei Zuerkennung des ausgeschriebenen § 2-Einzelvertrages 

spätestens mit Beginn der vertragsärztlichen Tätigkeit gekündigt ist (Formular als Download)

h) Für den Fall, dass der Bewerber:in nicht in die Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer eingetragen ist:

ha) Nachweis der gesundheitlichen Eignung durch ein ärztliches Zeugnis

hb) Nachweis der Vertrauenswürdigkeit durch eine Strafregisterbescheinigung oder eine vergleichbare Bescheinigung, in der keine Verurteilung 

aufscheint, die eine verlässliche Berufsausübung nicht erwarten lässt.

Die unter ha) und hb) genannten Urkunden dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

i) Erklärung über das Nichtbestehen justizstrafrechtlicher, disziplinarrechtlicher, verwaltungsstrafrechtlicher 

Vorerhebungen oder Verurteilungen oder zivilgerichtlicher Verfahren wegen eines schuldhaften Verhaltens im 

Zusammenhang mit der Ausübung des ärztlichen Berufes (Formular als Download).



Bewerbungsunterlagen - FAKULTATIV

1.) Bestätigung von Zeiten als angestellter Arzt:Ärztin im Fachgebiet der ausgeschriebenen Stelle nach Erlangung der 

Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung in diesem Fachgebiet (Bestätigung des Dienstgebers und Bestätigung der 

Eintragung als angestellter Arzt:Ärztin bei der jeweiligen Standes- bzw. Interessensvertretung);

-> 1 Punkt/Jahr; maximal 7,5 Punkte

-> falls Anstellung bei jenem Arzt:Ärztin, dessen Stelle zur Wiederbesetzung ausgeschrieben ist: 2 Punkte/Jahr; maximal 10 

Punkte (=5 Jahre)

2.) Bestätigung der zuständigen Standes- bzw. Interessensvertretung über Zeiten der Niederlassung;

-> in derselben politischen Gemeinde: 2 Punkte/Jahr; maximal 20 Punkte (=10 Jahre)

-> in einer anderen politischen Gemeinde: 0,5 Punkte/Jahr; maximal 10 Punkte (=20 Jahre)

3.) Bestätigung der zuständigen Standes- bzw. Interessensvertretung über Praxisvertretungen eines Vertragsarztes:ärztin

der Österreichischen Gesundheitskasse;

-> 0,04 Punkte/Tag; maximal 1,2 Punkte/Jahr (=30 Tage); maximal 6 Punkte (=5 Jahre)

-> falls Vertretung von jenem Arzt:Ärztin, dessen Stelle zur Wiederbesetzung ausgeschrieben ist, zusätzlich noch: 0,04 

Punkte/Tag; maximal 6 Punkte/Jahr (=150 Tage)



Bewerbungsunterlagen - FAKULTATIV
4.) Bestätigung von Zeiten der Notarzttätigkeit im organisierten Notarztsystem durch einen Dienst- oder Werkvertrag;

-> 0,04 Punkte/Monat

5.) Bestätigung der zuständigen Standes- bzw. Interessensvertretung über Teilnahme am kassenärztlich organisierten 

Bereitschaftsdienst;

-> 0,01 Punkte/6h Bereitschaftsdienst

6.) Bestätigung von Zeiten der Tätigkeit als Sprengelarzt:ärztin;

-> 0,04 Punkte/Monat

---> Tätigkeiten aus 4.+5.+6.: Maximal 2,4 Punkte

7.) Bestätigung von Zeiten in einer Lehrpraxis (formal richtiges Ausbildungszeugnis);

-> 0,04 Punkte/Monat; maximal 7,2 Punkte/Jahr (=18 Monate); 

-> falls Lehrpraxis bei jenem Arzt:Ärztin, dessen Stelle zur Wiederbesetzung ausgeschrieben ist: 0,06 Punkte/Monat; 

maximal 7,2 Punkte/Jahr (=12 Monate)

---> Punkte aus 1.+2.+3.+4.+5.+6.: Maximal 35 Punkte



Bewerbungsunterlagen - FAKULTATIV

8.) Diplome oder Zertifikate, verliehen oder anerkannt von der ÖÄK;

-> siehe Auflistung

9.) Zertifikat über absolvierten Sprengelarztkurs im Bundesland Tirol;

-> 0,5 Punkte





10.) Formal richtiges Ausbildungszeugnis über zusätzlich absolvierte anrechenbare Ausbildungszeiten zum 

Facharzt:Fachärztin oder Facharztdiplom bei Bewerbung um einen § 2-Einzelvertrag für Allgemeinmedizin;

-> 0,4 Punkte/Monat; maximal 1,6 Punkte (=4 Monate)

---> Punkte aus 8.+9.+10.: Maximal 15 Punkte

11.) Nachweis der Eintragung in die fachspezifische Bewerberliste der Ärztekammer für Tirol, sofern auf die Bewerbung 

nicht die Übergangsbestimmung gemäß VI, Punkt 3 A) anzuwenden ist;

-> 1 Punkt/Jahr; maximal 4 Punkte (=4 Jahre)

12.) Nachweis erfolgloser Bewerbungen;

-> 0,5 Punkte pro erfolgloser Bewerbung; maximal 3 Punkte, bei Bewerbungen zwischen 2004-2013, (=6 erfolglose Bewerbungen) 

bzw. maximal 1 Punkt, bei Bewerbungen ab 2013, (=2 erfolglose Bewerbungen)

---> Punkte aus 11.+12.: Maximal 7 Punkte

13.) Nachweis des abgeleisteten Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes sowie dem Zivildienst gleichgestellten 

Diensten, Mutterschutzzeiten, Karenzzeiten, Zeiten des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld, Zeiten der Hospiz- und 

Palliativversorgung naher Angehöriger oder gleichartiger Leistungen;

-> 0,05 Punkte pro Monat; maximal 5 Punkte (=100 Monate)

14.) Geburtsurkunde(n) des(r) Kindes(r) und Nachweis der Sorgepflicht (zB Familienbeihilfenbescheinigung, gerichtlicher 

Unterhaltsbeschluss).

-> 1 Punkt/Kind; maximal 3 Punkte

---> Die aufgrund der Kriterien nach 13.+14 erreichten Punkte dürfen 30% der Gesamtpunkteanzahl nicht überschreiten.



nicht vergessen:

• Eintragung in die Warteliste

• Anmeldung/Bestätigung von 

Praxisvertretungen



!!! Erklärung Ordinationssitz bzw. 

Fachrichtung:
Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung keine Erklärung für den Ordinationssitz bzw. für die Fachrichtung vor, ist für 

die Punkteberechnung folgender Ordinationssitz bzw. folgende Fachrichtung heranzuziehen: 

a) Der im Rahmen eines bestehenden Vorsorge- oder eines kurativen Vertrages mit einem 

Krankenversicherungsträger oder einer Krankenfürsorgeeinrichtung vertraglich festgelegte Ordinationssitz bzw. die 

vertraglich festgelegte Fachrichtung 

b) Ersatzweise bei Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung gemäß lit. a) der in der Ärzteliste als 

Erstordinationssitz angeführte Ordinationssitz bzw. die Fachrichtung, mit der die erste Eintragung in die Ärzteliste 

erfolgte. 

-> daher: bei mehreren Ordinationssitzen bzw. 

Fachrichtungen: Erklärung abgeben!!!



Sonderformen:

• Übergabepraxis

• Job-Sharing (%-Anteil)



weiteres zu beachten:

Sämtliche Bewerbungsunterlagen müssen innerhalb der Einreichfrist schriftlich in einem geschlossenen Kuvert 

gekennzeichnet als Kassenstellenbewerbung bei der Ärztekammer für Tirol eingereicht werden. 

Ärzte:innen, die nicht in die österreichische Ärzteliste eingetragen sind, haben die zwingenden und fakultativen 

Bewerbungsunterlagen im Original oder in notariell oder gerichtlich beglaubigter Abschrift beizubringen. 

Ärzte:innen, welche zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits in die österreichische Ärzteliste eingetragen sind, können die 

zwingenden und fakultativen Bewerbungsunterlagen auch in Kopie beibringen. 

Für Urkunden, die nicht in deutscher Sprache verfasst sind, ist eine beglaubigte Übersetzung beizuschließen. 

Für die Punkteberechnung werden nur die im Bewerbungsformular enthaltenen Angaben herangezogen, sofern diese 

richtig sind und entsprechend nachgewiesen wurden. Eine Ergänzung fehlender Angaben durch die Ärztekammer für Tirol 

oder die Österreichische Gesundheitskasse ist unzulässig. 

Bei Bewerbungen um mehrere, gleichzeitig auf der Homepage der Ärztekammer für Tirol ausgeschriebene § 2-

Einzelverträge, hat der Bewerber:in verbindlich für die ausgeschriebenen Stellen seine Prioritäten anzugeben. Gibt der 

Bewerber:in keine Prioritäten bekannt, werden diese ersatzweise mit der Reihenfolge der auf der Homepage der 

Ärztekammer ausgeschriebenen § 2-Einzelverträge festgelegt. 

Ein Bewerber:in kann nur für eine Stelle erstgereiht werden. 

Zum Zeitpunkt der Bewerbung um den ausgeschriebenen § 2-Einzelvertrag muss der Arzt:Ärztin im Besitz des Diploms für 

Allgemeinmedizin oder des Facharztdiploms sein. 



Gerne steht Ihnen der Gründerservice der Abteilung 

Kurie der niedergelassenen Ärzte bei Fragen zu 

Kassenstellenbewerbungen zur Verfügung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

und VIEL ERFOLG in der Niederlassung


